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Einleitung 

Mit § 36 VwVfG 1 steht erstmals eine allgemeine, bundesgesetzliche 
Regelung jener Bestandteile von Verwaltungsakten zur Verfügung, für 
die sich der Begriff  „Nebenbestimmungen" eingebürgert hat und unter 
den auch bisher bereits Befristung, Bedingung, Widerrufsvorbehalt, 
Auflage und Auflagenvorbehalt  subsumiert wurden. Diese sind in § 36 
Abs. 2 nunmehr abschließend als Nebenbestimmungen aufgezählt und 
weitgehend definiert. 

Wie einer Vielzahl spezialgesetzlicher Ermächtigungen aus der Zeit 
vor der Geltung des Gesetzes entnommen werden kann2, sind Neben-
bestimmungen „zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel der Verwaltungs-
praxis geworden"3. Der Grund für die häufig anzutreffende  Beifügung 
von Nebenbestimmungen liegt darin, daß sie der Verwaltung eine weit-
gehende Flexibi l i tät beim Gebrauch der Handlungsform Verwaltungsakt 
gewähren. Durch Nebenbestimmungen kann deren Regelungsgehalt aus 
den verschiedensten Gründen ergänzt, verändert oder eingeschränkt 
werden. 

Die Arbeit w i rd sich nur mi t Nebenbestimmungen zu begünstigenden 
Verwaltungsakten beschäftigen. Zwei insoweit typische Anwendungs-
bereiche machen die damit verbundenen Belastungen des Bürgers und 
den daraus regelmäßig resultierenden Interessengegensatz zwischen 
Bürger und Verwaltung deutlich: 

Die einen begünstigenden Verwaltungsakt erlassende Behörde hat oft 
ein Interesse daran, die einmal ergangene Entscheidung den sich ändern-
den tatsächlichen, rechtlichen oder auch wirtschaftlichen Verhältnissen 
anzupassen. Als eine Möglichkeit kommen zu diesem Zweck Rücknahme 
bzw. Widerruf  der ursprünglichen Entscheidung in Betracht, allerdings 
nur unter den jetzt in den §§ 48, 49 und 50 kodifizierten Voraussetzun-
gen. Die andere, weitaus elegantere Möglichkeit, sich die erwünschte 
Flexibi l i tät für die Zukunft zu erhalten, stellt § 36 mi t dem Instrumen-
tarium der Nebenbestimmungen zur Verfügung: Ist ein begünstigender 

1 Paragraphen ohne Gesetzesangabe sind i m folgenden solche des VwVfG 
des Bundes. 

2 Vgl. etwa die Zusammenstellungen von Kloepfer  für Befristungen in: 
DVB1. 72, 371, 372 Fn. 28—30 und für nachträgliche Auflagen in : Die Verwal -
tung 1975, 295, 299 f. 

8 Stelkens  in : Stelkens / Bonk / Leonhardt, VwVfG, § 36 Rn. 3. 
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Verwaltungsakt von vornherein auflösend befristet oder unter der auf-
lösenden Bedingung sich ändernder Umstände erteilt, endet die Begün-
stigung ohne weiteres Zutun der Behörde. Die Behörde kann eine neue, 
den veränderten Verhältnissen angepaßte Entscheidung erlassen. Fügt 
die Behörde „nur" einen Widerrufsvorbehalt  bei, so muß sie zwar, um 
den Weg für eine neue Entscheidung frei  zu machen, den ursprüng-
lichen Verwaltungsakt widerrufen,  gemäß § 49 Abs. 5 hat sie jedoch den 
„Vortei l" , dem Betroffenen  einen durch den Widerruf  eventuell ent-
stehenden Vermögensnachteil nicht entschädigen zu müssen, wozu sie 
ohne den Widerrufsvorbehalt  verpflichtet wäre. 

Es ist evident, daß die aus Gründen der Flexibi l i tät beigefügten auf-
lösenden Nebenbestimmungen zu erheblichen Nachteilen für den Bürger 
führen können. Sie erschweren das wirtschaftliche Disponieren auf der 
Grundlage von Genehmigungen und Erlaubnissen oder machen es gänz-
lich unmöglich; das Anpassungsrisiko und zudem die Anpassungskosten 
hinsichtlich einmal erlassener Entscheidungen werden auf den Bürger 
abgewälzt. Das offenkundige  Spannungsverhältnis zwischen administra-
t iver Flexibi l i tät auf der einen und dem Dispositionsschutz des einzel-
nen4 auf der anderen Seite ist kennzeichnend für diesen Anwendungs-
bereich von Nebenbestimmungen. Die Frage der Zulässigkeit ihrer Bei-
fügung kann ohne Blick auf die aufgezeigte Funktion nicht beantwortet 
werden. 

Das gleiche gi l t für eine zweite, nicht weniger bedeutsame Nutzungs-
variante von Nebenbestimmungen: Nicht selten verhelfen begünstigende 
Verwaltungsakte wie Genehmigungen und Erlaubnisse dem Betroffe-
nen, wenn auch nur mittelbar, zu erheblichem wirtschaftlichen Gewinn. 
Vor allem dann, wenn diesem Vortei l etwaige Belastungen der öffent-
lichen Haushalte gegenüberstehen, kann die Verwaltung ein Interesse 
daran haben, den durch die Begünstigung geschaffenen  wirtschaftlichen 
Vortei l in gewisser Höhe „abzuschöpfen". Zu diesem Zweck bietet es 
sich an, die von der Behörde gewünschte Geld- oder Sachleistung in die 
Form einer Auflage oder einer aufschiebenden Bedingung zu kleiden 
und der Begünstigung hinzuzufügen. Durch das Setzen von Nebenbe-
stimmungen kann die Verwaltung also eine A r t Gegenleistung mi t der 
gewährten Begünstigung koppeln. 

§ 36 ist damit begründet worden, daß „die Zulässigkeit von Neben-
bestimmungen . . . in der bisherigen Praxis häufig zweifelhaft  gewesen" 
sei5. Vor dem Hintergrund der beiden soeben aufgezeigten Funktions-
bereiche von Nebenbestimmungen soll in der Studie unter anderem der 
Versuch unternommen werden zu klären, ob und inwieweit § 36 geeig-

4 Vgl. dazu Kisker,  VVdStRL 32, 149 ff.,  insbesondere 171 ff. 
5 MuE, S. 137. 



Einlei tung 

net ist, die Frage nach der Zulässigkeit der Beifügung von Nebenbe-
stimmungen für beide Bereiche zu beantworten. Hilfreich wi rd hierbei 
ein Blick auf die Vorschriften  des Gesetzes sein, deren Regelungsgegen-
stände ebenfalls auf den Problemfeldern  angesiedelt sind, auf denen die 
Frage nach der Zulässigkeit von Nebenbestimmungen auszutragen ist. 
Dies sind zum einen, soweit beendende bzw. auflösende Nebenbestim-
mungen zu untersuchen sind, die Rücknahme und Widerruf  von Ver-
waltungsakten regelnden §§ 48 und 49 und zum anderen, soweit die Zu-
lässigkeit von Gegenleistungen in der Form von Nebenbestimmungen zu 
klären ist, § 56 Abs. 1, der einen Katalog von Kri ter ien für die zulässige 
Vereinbarung vertraglicher Gegenleistungen des Bürgers aufstellt. 

Neben diesen Fragen, die sich vor allem für die Ermächtigung des 
§ 36 Abs. 2, Nebenbestimmungen „nach pflichtgemäßem Ermessen" bei-
zufügen, stellen, w i rd sich die Studie damit auseinandersetzen, welche 
Bedeutung der Formulierung in § 36 Abs. 1 zukommt, wonach Verwal-
tungsakte mi t einer Nebenbestimmung versehen werden können, die 
„sicherstellen soll, daß die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwal-
tungsaktes erfüllt  werden". Nicht untersucht wird, inwieweit bei be-
stimmten Arten von Verwaltungsakten die Beifügung einzelner Neben-
bestimmungen oder eine Beifügung überhaupt unzulässig ist. Insoweit 
muß auf andere Arbeiten verwiesen werden8. 

Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Erörterung der Rechtsschutz-
möglichkeiten gegen unzulässig beigefügte Nebenbestimmungen. Der 
Adressat einer mi t einer belastenden Nebenbestimmung versehenen 
Begünstigung hat in der Regel ein Interesse daran, allein die von ihm 
für unzulässig gehaltene Nebenbestimmung mi t der Anfechtungsklage 
anzugreifen, die Begünstigung selbst dagegen unangetastet zu lassen. 
Nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch in den jeweiligen Begrün-
dungen äußerst unterschiedliche Auffassungen  in Literatur und Recht-
sprechung zu der Frage, wann solche „isolierte Klagen" oder „Teilan-
fechtungsklagen" gegen Nebenbestimmungen erfolgreich  sein können, 
waren Anlaß, die Problematik näher zu untersuchen. Die dabei auf-
tauchenden Probleme entstammen zum Teil dem materiellen Recht, zum 
Teil dem Prozeßrecht. Fast alle sind symptomatisch dafür und beruhen 
gleichzeitig darauf,  daß die Abhängigkeit verschiedener Teile eines 
einheitlichen Verwaltungsakts voneinander noch weitgehend ungeklärt 
ist. Dies gi l t sowohl hinsichtlich der Frage, ob und inwieweit einzelne 
Regelungsbestandteile von Verwaltungsakten überhaupt einzeln mi t der 
Anfechtungsklage angegriffen  werden können, als auch im Hinblick dar-
auf, unter welchen Voraussetzungen die Gerichte Teile eines von der 
Verwaltung als Einheit erlassenen Verwaltungsakts aufheben können. 

6 Vgl. etwa die Arbei t von Franßen,  Über bedingungsfeindliche Verwal -
tungsakte. 

2 Schneider 


